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§ 47 Bgld. BSchG 2001 Eignhungs- und
Folgeuntersuchungen

Bgld. BSchG 2001 - Burgenlandisches Bedienstetenschutzgesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Mit Tatigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit besteht und bei denen einer arbeitsmedizinischen

Untersuchung im Hinblick auf die spezifische mit dieser Tatigkeit verbundene Gesundheitsgefahrdung prophylaktische
Bedeutung zukommt, dirfen Bedienstete nur beschaftigt werden, wenn

1. vor Aufnahme der Tatigkeit eine solche Untersuchung durchgefiihrt wurde (Eignungsuntersuchung) und

2. bei Fortdauer der Tatigkeit solche Untersuchungen in regelmdaRigen Zeitabstanden durchgefiihrt werden
(Folgeuntersuchungen).

(2) Die Regelungen des Abs. 1 gelten weiters

1. fur Tatigkeiten, bei denen haufiger und langer Atemschutzgerate (Filter- oder Behaltergerate) getragen werden
mussen;

2. far Tatigkeiten im Rahmen von Gasrettungsdiensten sowie

3. fUr Tatigkeiten unter Einwirkung von den Organismus besonders belastender Hitze.

In Kraft seit 02.10.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 47 Bgld. BSchG 2001 Eignungs- und Folgeuntersuchungen
	Bgld. BSchG 2001 - Burgenländisches Bedienstetenschutzgesetz 2001


